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1 Zusammenfassung (Ausgang und Ziel) 

Im geringfügigen Verfahren werden Anpassungen für die beiden ADT-Standorte Säget/Weid und Lim-
pachmoos der Region ERT im Richtplan ADT vorgenommen. Bei Limpachmoos soll der Standort in die 
Festsetzung überführt werden, während es bei Säget/Weid Anpassungen zu den Volumen und zeitli-
chen Verschiebungen bezüglich des Abbaus und der Deponie gibt. 

Die Notwendigkeit für die Festsetzung des Standorts Limpachmoos ergibt sich aus dem Bericht von 
CSD zur Anpassung des regionalen Mengengerüsts1, wonach bis zum Ende der Planungsperiode mit 
einer grösseren Deckungslücke zu rechnen ist. Grund dafür ist, dass gewisse Standorte für die Depo-
nie vorläufig nicht zur Verfügung stehen, wie beispielsweise Ägelmoos, oder der Abbau viel länger 
dauert als angenommen, wie beim Standort Gipsbruch Morgenberg. Damit ein Mangel an Depo-
nievolumen vermieden werden kann, wird der ERT nicht darum herumkommen, neue Festsetzungen 
voranzutreiben. 

2 Ausgangslage 

2.1 Rechtsgültiger Richtplan ADT (2019) 

Der regionale Richtplan Abbau, Deponie, Transporte ADT dient als raumplanerische Massnahme, um 
die wichtigsten Aufgaben, Ziel – und Grundsätze der Ver- und Entsorgung und Minimalanforderun-
gen aus dem Sachplan ADT umzusetzen. Damit delegiert der Kanton die eigentliche Standortplanung 
an die Regionen. 
 
Der rechtsgültige Richtplan ADT (Genehmigung 2019) besteht aus vier Teilen: Grundlagenbericht, Er-
läuterungen, Richtplantext und Richtplankarte, wobei die letzten zwei Dokumente modular pro Teil-
region verfasst wurden. Hingegen sind Grundlagenbericht und Erläuterungen gesamthaft über die 
ganze Region Thun-Oberland West TOW erarbeitet worden. 
Der Planungsperimeter TOW aus dem Sachplan umfasst die Teilregionen Agglomeration Thun, Ost-
amt-Rechte Seeseite, Westamt Seeseite, Niedersimmental, Kandertal und Simmental-Saanenland.  
Bereits im aktuellen Richtplan wird angedeutet, dass der Handlungsbedarf für die gesamte Region 
TOW gross ist, besonders bezüglich der Entsorgungssituation. Es ist nicht genügend Deponievolumen 
vorhanden, um den Auftrag der Selbstversorgung zu erfüllen.  
Gemäss dem aktuellen kantonalen Sachplan ADT gelten folgende Richtmengen für den Entwicklungs-
raum Thun (ERT): 

• Kies, Sand, Fels: 350’000m3/Jahr (Anteil Fels: 40’000m3/Jahr) 
• Material Typ A: 380'000 m3/Jahr 
• Material Typ B: 74’000m3/Jahr 

2.2 Hintergrund der vorgesehenen Anpassungen 

Seit der Genehmigung des Richtplanes im Jahr 2019 gab es einige Veränderungen bei Standorten in-
nerhalb des ERT hinsichtlich der Planungssituation sowie den zur Verfügung stehenden Abbau- und 
Deponievolumen.  
Neben den Änderungen bei Standorten innerhalb des ERT hat sich auch die Situation bei der Regio-
nalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) verändert. Aufgrund von bereits früh absehbaren 

 
1 Entwicklungsraum Thun ERT; Anpassung regionales Mengengerüst ADT, Kurzbericht; CSD; 27.01.2023 
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Deckungslücken bei Material Typ A hat der ERT bei der RKBM ein jährliches Deponievolumen von 
100’000m3 für die nächsten 35 Jahre reserviert. Nun zeichnet sich aber ab, dass die RKBM selbst mit 
Reservenot zu kämpfen hat, womit das reservierte Volumen nicht mehr gesichert ist.  
 
Um dem anstehenden Deponieengpass entgegenwirken zu können und den Richtplan aktuell zu hal-
ten, soll dieser mittels einer geringfügigen Änderung des Richtplans angepasst werden. Geringfügige 
Änderungen werden vom Amt für Gemeinden und Raumordnung vorgeprüft. Für den Beschluss der 
Änderung ist gemäss Art. 16 Abs. 5 lit. I der Statute des ERT die Geschäftsleitung zuständig. Die Kom-
mission Abbau, Deponie und Transporte Entwicklungsraum Thun (KADERT) wird einen entsprechen-
den Beschlussantrag an die Geschäftsleitung stellen. Die finale Genehmigung erfolgt durch den Kan-
ton. 

2.3 Geplante Anpassungen 

Säget/Weid (Uttigen): Anpassung Abbau- und Auffüllmenge 
Der Standort Weid ist bereits langjährig als ZPP planungsrechtlich auf Stufe Gemeinde gesichert. Im 
regionalen Richtplan wird er entsprechend ebenfalls langjährig mit dem Koordinationsstand «Aus-
gangslage» geführt. Am Standort «Säget» wird wenig abgebaut. Der Grund dafür ist, dass bis anhin 
vorwiegend in Bergacher und dem zweiten Standort der KAGA für Kiesabbau Bümberg abgebaut 
wird. Das Baureglement von Uttigen (genehmigt 2009) gibt in Art. 45 Abs. 1 für die ZPP3 «Weid» vor:  
Der Materialabbau darf erst in Angriff genommen werden, wenn der Abbau in der Materialab-
bauzone «Säget» abgeschlossen und deren Rekultivierung sichergestellt ist.  
Bei der letzten Gesamtrevision des Richtplans ADT gab es einen Fehler bei den hinterlegten Volu-
men-Mengen (Abbau und Auffüllung). Unter der fälschlichen Annahme, dass 2/3 der Mengen der 
Planungsregion RKBM zur Verfügung stehen, wurde nur 1/3 dem Standort Weid (ERT) zugeschrieben. 
Die Anwendung der Aufteilung von 1/3 ERT, 2/3 RKBM gilt ansonsten für alle KAGA-Standorte. Eine 
Übertragung der Mengen in das Mengengerüst RKBM sowie eine Korrektur der richtigen Angaben im 
ERT erfolgte nicht. Entsprechend entstand, inkl. dem bereits im Abbau stehenden Teil Säget, eine Dif-
ferenz von 2 Mio. m3 in den im Richtplan erfassten Mengen. Zudem ist ein deutlich grösserer Anteil 
von Typ-B-Material (1.7 Mio. m3) zur Deponierung vorgesehen.  
Diese Differenz, welche sich hauptsächlich auf Material Typ B bezieht, soll nun korrigiert werden, da-
mit das Projekt auf Stufe Nutzungsplanung auch bezüglich Abstimmung mit der regionalen Richtpla-
nung vom AGR positiv beurteilt werden kann2. Dass eine Anpassung notwendig ist, wurde in der 
Rückmeldung zum Vorprüfungsbericht vom 08. 02. 2022 unter dem Genehmigungsvorbehalt, Punkt 3 
durch die DIJ-AGR festgehalten.  
 
Limpachmoos (Uetendorf): Aufstufung in Koordinationsstufe «Festsetzung» 
Das Unternehmen Isenschmid AG Thun hat im November 2022 einen Antrag an den ERT für die Fest-
setzung des Standortes Limpachmoos in Uetendorf gestellt. Im Teilrichtplan ADT 2019 wurde der 
Standort als Zwischenergebnis aufgenommen. Damit eine Festsetzung erfolgen kann, sind folgende 
Abklärungen erforderlich: 

• Damit der Standort in den Koordinationsstand Festsetzung überführt werden kann ist vor-
gängig ein Konzept über die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erarbeiten. Die Verein-
barkeit mit dem Landschaftsbild ist zu gewähren. Auf der Basis des Landschaftskonzeptes ist 
die Deponie zu optimieren. 

Ein von den Behörden geprüftes Landschaftskonzept mit der Optimierung des Deponieperimeters ist 
die Voraussetzung, dass die Festsetzung im geringfügigen Verfahren überführt werden kann.  
 

 
2 Aktennotiz CSD Ingenieure, 6. Juli 2022: Kiesabbau und Auffüllung Weid, Uttigen.  
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Im Auftrag der Isenschmid AG Thun hat Geotest im November 2022 eine Abklärung bezüglich den 
Topografien 2015 und 2022 sowie einen Volumenvergleich gemacht (Abbildung 1). Während das Auf-
füllvolumen 2015 noch auf ca. 500'000 m3 geschätzt wurde, liegt es neu (2022) bei 750'000 m3. Dies 
entspricht rund 250'000 m3 mehr Volumen als in der Vorstudie zum Richtplaneintrag von 2015 ange-
nommen wurde. Gemäss SIA-Norm 203 Ziff. 9.1.1.3 ist bei einer landwirtschaftlichen Nutzung nach 
dem Abklingen der Setzung einer Oberflächenneigung von mind. 4-5% notwendig. Diese Neigung 
wurde in der Volumenberechnung miteinbezogen. Die neue Topografie und das zusätzliche Volumen 
ermöglichen unter anderem folgendes: 

§ Spielraum für die definitive Feingestaltung und Berücksichtigung der landschaftlichen As-
pekte 

§ Effizientere Nutzung der Fläche (Zunahme der Bodennutzungseffizienz auf 8.75 m) 
§ Spielraum für eine optimale Entwässerung der Fläche in Richtung Bach. 

 

 
 
Abbildung 1: schematischer Schnitt durch die Deponie Limpachmoos, 90° zum Bach, Vergleich Topografie 2015 (schwarz) 
und 2022 (rot) (Aktennotiz Geotest, 2022). 

Der topographische Unterschied stammt aus dem Bericht «Deponiestandort Limpachmoos, land-
schaftliche Beurteilung des Standortes» der georegio AG (November 2022). Ziel des Berichtes war es, 
den Standort Limpachmoos als Deponie mit einem wirtschaftlich ausreichenden Volumen für den Ko-
ordinationsstand «Festsetzung» zu sichern. Untersucht wurden folgende Punkte: 

• Beurteilen der landschaftlichen Qualitäten des Limpachmoos  
• Beurteilen der Eignung als Deponiestandort  
• Landschaftsverträgliche Form und Gestaltung der Deponie  
• Beachten eines wirtschaftlichen Betriebs der Deponie (Mindestvolumen bzw. Mindestmäch-

tigkeit)  
• Beachten, dass die Deponiefläche zukünftig der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dienen 

soll (Bodenverbesserung)  
• Endgestaltung der Deponie, welche den Erhalt oder die Schaffung von FFF zulässt  
• Voraussetzung, dass der Standort im Richtplan als Festsetzung gesichert werden kann.  

Für die Endgestaltung der Deponie, hinsichtlich eines Eingriffes in das Landschaftsbild, wurden 5 ver-
schiedene Varianten analysiert. Empfohlen wird die Variante 3, auf welche sich Geotest für die Ab-
schätzung des Deponievolumens gestützt hat. Diese Variante ist im bisher vorgesehenen Perimeter 
realisierbar, betriebliche Anforderungen bei einem Deponiekörper werden erfüllt und das Land-
schaftsbild soll möglichst natürlich bleiben.  
 
Die Festsetzung des Standorts Limpachmoos wird begrüsst, da ein Mangel an Deponievolumen vor-
hersehbar ist (siehe Kapitel 4). Das Limpachmoos kann als Puffer wirken für die wegfallenden Depo-
niemengen beim Standort Gipsbruch Morgenberg (ehem. Rigips) in den nächsten 20-30 Jahren.  
 



Revision des regionalen Richtplanes ADT: Erläuterungsbericht 
 

  Seite 7/15 

3 Vorgehen  

Die vorgesehenen Anpassungen im regionalen Richtplan ADT für die Standorte Limpachmoos und Sä-
get/Weid sollen im geringfügigen Verfahren erfolgen. Dies wurde durch die Kommission ADT (KA-
DERT) gutgeheissen. 

Als Grundlage für die Richtplananpassungen wurde ein Auftrag an CSD-Ingenieure vergeben, um eine 
Aktualisierung des Mengengerüstes vorzunehmen. Dabei sollen die Verschiebungen bei den Mengen 
aufgezeigt werden, die teilweise durch den Wegfall von Standorten oder zeitliche Verzögerungen 
entstehen sowie deren Auswirkungen auf die Umsetzung des Versorgungsauftrags aus dem kantona-
len Sachplan. Die Resultate der Studie von CSD werden in Kapitel 4 erläutert. 

Anschliessend wurden die Koordinationsblätter der betroffenen Standorte angepasst. Beim Standort 
Säget/Weid betrifft dies Anpassungen der Volumenmengen. Beim Standort Limpachmoos wird der 
Koordinationsstand im Koordinationsblatt von Zwischenergebnis auf Festsetzung geändert. Dies wird 
auch in der Richtplankarte entsprechend angepasst. 

Nach Fertigstellung aller notwendigen Unterlagen werden diese dem Kanton zur Vorprüfung einge-
reicht. Anschliessend werden die Anpassungen der Kommission Abbau, Deponie und Transporte des 
Entwicklungsraums Thun (KADERT) zum Beschluss vorgelegt und dem Kanton zur Genehmigung un-
terbreitet. 

4 Entwicklung Mengengerüst und Reserven – Studie CSD 

4.1 Mengengerüst 

Die Firma CSD Ingenieure AG hat im Auftrag vom ERT einen Kurzbericht zur aktuellen Versorgungssi-
tuation in der Region ERT verfasst3. Bezüglich der Reservesituation wurde für jeden Standort analy-
siert, welche Änderungen es hinsichtlich Koordinationsstand gibt und ob es bezüglich des Gesamtvo-
lumens eine Erhöhung, Verringerung und oder zeitliche Verschiebung von Abbau oder Auffüllung 
gibt. Die Versorgungssituation ADT 2023 wird für Kies/Fels, Material Typ A und Material Typ B (ISD) 
angeschaut. Auf eine Erhebung der aktuellen Reservezahlen sowie der seit letztem Stichtag (2015) 
tatsächlich abgebauten/abgelagerten Mengen wurde aber verzichtet. Die diesbezüglichen Daten-
grundlagen entsprechen folglich noch den Annahmen gemäss genehmigtem Richtplan. 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Reservesituation ADT in der Region ERT seit der 
letzten Revision des Richtplans teils stark verändert hat. Spätestens ab der zweiten Hälfte der Richt-
planperiode wird besonders für Kies/Fels und Material Typ A mit einer grossen Deckungslücke ge-
rechnet. Ausschlaggebend für die Veränderungen sind der Wegfall des Standorts Aegelmoos, die 
Mengenreduktion am Standort Morgenberg aufgrund der zeitlichen Verschiebung und die offenen 
Ausgangslagen im Planungsverfahren einiger Standorte (Allmid, Neu Allmi, Steinigand). 
 

Die Ursache beim Kies- und Felsabbau liegt insbesondere beim Wegfall der Gebiete Kanderdelta und 
Baggerloch am Standort Kanderdelta. Der Gemeinde Spiez wurde für die Kiesentnahme ein Bauab-
schlag erteilt, wodurch das festgesetzte Volumen nicht mehr zur Verfügung steht. Die Kiesabbaukon-
zession der Vigier läuft 2023 aus, eine Erneuerung wurde nicht beantragt. Somit müssen Entnahmen 
zukünftig mittels Unterhaltsanzeigen durch den Kanton erfolgen, jedoch ist hier offen, um welches 

 
3 Entwicklungsraum Thun ERT, Anpassung regionales Mengengerüst ADT, Kurzbericht; Bern, 20.1.2023 
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Volumen es sich handelt. Über die verbleibende Richtplanperiode besteht nach heutigen Erkenntnis-
sen ab 2029 eine Deckungslücke von durchschnittlich ca. 120’000 m3 / Jahr (Abbildung 2). 
 

 
Abbildung 2: Versorgungssituation Kies- und Fels, Stand 2023 (nicht enthalten: Gipsbruch Morgenberg) (CSD 2023) 

Für Material Typ A wird die Richtmenge noch in den Jahren 2026-2044 erreicht, ab 2047 ist mit einer 
Deckungslücke von 100'000 m3/Jahr zu rechnen. Grund dafür sind die nicht gesicherte Festsetzung 
des Standortes Aegelmoos sowie die Zahlenkorrekturen bei Säget/Weid, Gipsbruch Morgenberg und 
Neu-Allmi (Verkleinerung Perimeter). Bei Morgenberg hat die zeitliche Verschiebung für die Auffül-
lung einen Einfluss. Das Auffüllvolumen für Material Typ A steht erst ab ca. 2040 zur Verfügung. 
Grund dafür ist die geplante Sohlenabsenkung.  
 

 
Abbildung 3: Versorgungssituation Material Typ A, ohne Aegelmoss und Limpachmoos, Stand 2023(CSD, 2023) 

Im Richtplan von 2019 wurde davon ausgegangen, dass jährlich insgesamt ca. 100'000 m3 zur Ablage-
rung von Material Typ A durch die RKBM zur Verfügung gestellt werden können. Jedoch zeigen sich 
im kantonalen Controllingbericht ADT (2020), dass auch dort mit Engpässen bei der Deponiesituation 
zu rechnen ist. Es besteht ein Risiko, dass die reservierten Anteile bei der RKBM für den ERT 

Material Typ A 
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wegfallen. Ohne die vereinbarten Mengen in der RKBM entstünde für den ERT ein Defizit von ca. 2.5 
Mio. m3 bis 2053 (Tabelle 1). 
 
Bezüglich Material Typ B wurde im Richtplan ursprünglich von genügend Reserven ausgegangen. Je-
doch wurde der Standort Stegweid bisher nicht realisiert aufgrund der Opposition der Standortge-
meinde. Die dadurch entstehende Deckungslücke entspricht ca. 480'000 m3 für die verbleibende 
Richtplanperiode. Diese wird besonders in den nächsten 6-9 Jahren zu spüren sein, gegen Ende der 
Richtplanperiode wieder etwas weniger (Abbildung 4).  
 

 
Abbildung 4: Versorgungssituation ISD (Material Typ B), Stand 2023 (CSD, 2023) 

Für das gesamte Mengengerüst sehen die Zahlen, aktualisiert für den Zeitraum 2023-2053 (nicht ent-
halten: Gipsabbau Steinbruch Morgenberg) folgendermassen aus: 
 
Tabelle 1: Mengengerüst 2023-2053 

 Kies/Feld Material Typ A Material Typ B 
Richtmenge 30 Jahre 
(2023 – 2053) 

10.5 Mio. m3 11.7 Mio. m3 2.22 Mio. m3 

Bestehende Reserven 
(Ausgangslage / Festsetzung) 

7.86 Mio. m3 9.26 Mio. m3 1.83 Mio. m3 

Deckungslücke/ -überschuss 
ohne RKBM 

- 2.64 Mio. m3 - 2.44 Mio. m3 - 0.39 Mio. m3 

Menge RKBM keine 3.00 Mio. m3 keine 
Deckungslücke / -überschuss 
mit RKBM 

- 2.64 Mio. m3 0.56 Mio. m3 - 0.39 Mio. m3 

 
Eine Festsetzung der Standorte Ägelmoos (zur Sicherung der Reserven RKBM) und Limpachmoos 
(Uetendorf) könnte die absehbaren Engpässe etwas entschärfen. Jedoch wird der ERT nicht darum 
herumkommen, weitere Festsetzungen voranzutreiben, wenn die Versorgung langfristig gewährleis-
tet werden soll.  
 
Die folgende Tabelle dient als Gegenüberstellung der Gesamtrevision von 2019: 
Tabelle: Regionales Mengengerüst Stand 2019 (Richtplan ADT, Version für die Genehmigung 1. Juli 2018, S. 2) 

 Kies / Fels  Material Typ A Material Typ B 
Regionale Richtmenge / 35 
Jahre 12.25 Mio. m3 13.30 Mio. m3 2.590 Mio. m3 

Material Typ B 
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Bestehende Reserven Stand 
2015 (bewilligt / festge-
setzt) 6.8 Mio. m3 7.05 Mio. m3 2.64 Mio. m3 
Differenz, mit neuen Stand-
ortfestsetzungen 5.45 Mio. m3 6.25 Mio. m3 0 

 

5 Festsetzung/Anpassung der Koordinationsblätter  

Im folgenden Kapitel wird gezeigt, welche Anpassungen in den Koordinationsblättern pro Standort 
vorgenommen werden.  
 
Säget/Weid: Differenz im Mengengerüst 
Die Anpassungen bei Säget/Weid betreffen die im Kapitel 2 beschriebenen Mengenanpassungen: 
Tabelle 2: Ist- und Soll-Mengenvolumen für den Standort Säget/Weid  

 Kiesabbau (m3) Ablagerung (m3) 
  Material Typ A Material Typ B 
Rechtsgültiger 
richtplan (2019) 

1.25 Mio. 1.05 Mio. 200'000 

Situation effektiv 
(Soll, Stand 2015) 

3.3 Mio. fest (da-
von ca. 1 Mio. m3 
fest teilweise ver-
wertbare Deck-
schicht) 

1.6 Mio.  
 

Minimalvariante ca. 1.4 Mio. m3 fest, 
Maximalvariante ca. 1.7 Mio. m3 fest 

 
Ebenfalls angepasst wurden die jährlichen Mengen Auffüllung gemäss Richtplanung4: 

• Abbau: 80'000 m3 / J 
• Auffüllung: 80'000 m3 / J, davon ca. 40'000 m3 / J ISD 

 
Limpachmoos: Festsetzung 
Im Koordinationsblatt wurden einerseits die Mengenangaben zum Deponievolumen für Material Typ 
A auf 750'000 m3 angepasst. Anderseits wurde in der Koordinationskarte sowie im Blatt der Koordi-
nationsstand von Zwischenergebnis auf Festsetzung überführt:  
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Abbildung 5: Ausschnitt Koordinationsblatt Limpachmoos 

6 Auswirkungen 

Fruchtfolgeflächen (FFF)  
• Säget/Weid: Da es sich lediglich um Korrekturen bei den Mengenangaben handelt, ändert 

sich beim Planungsperimeter nichts. Das Thema FFF wurde bereits vor der Festsetzung ge-
klärt.  

• Limpachmoos: Beim Standort Limpachmoos wird FFF beansprucht für die Schaffung einer 
Nutzungszone nach Art. 18 RPG, welche zu einer Veränderung des Bodens führt. Bean-
sprucht werden insgesamt 71864.6 m2 FFF (siehe Abbildung 6, orange Linie) im vorgesehe-
nen Perimeter (direkt belegte Fläche). Ein Ziel der Planung ist es, dass der heutige Umfang 
der Fruchtfolgefläche auch nach Abschluss des Projektes, respektive der Rekultivierung, er-
halten bleibt bzw. deren Qualität sogar optimiert wird. 

 
• Abbildung 6:rosa: Perimeter des Deponiestandortes Limpachmoos; gestreift: FFF ausserhalb der Bauzone; gelb= 

Kantonsstrasse; orange= beanspruchte FFF 
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o Standortnachweis (Interessenabwägung und Prüfung von Alternativen):  Die gross-
räumige Prüfung von Deponiestandorten und Alternativstandorten fand im Rahmen 
der Standortausschreibung zusammen mit der Gesamtrevision des Richtplanes ADT 
im Jahr 2014/2015 statt. Die eingereichten Standorte wurden einer umfassenden 
Prüfung und Interessenabwägung unterzogen und in den Richtplan ADT aufgenom-
men. Aufgrund des absehbaren Defizites für Deponiemöglichkeiten ist der ERT auf 
alle im Richtplan enthaltenen Standorte angewiesen, auch auf jene, die FFF betref-
fen. Entsprechend ist die Beanspruchung der FFF beim Standort Limpachmoos not-
wendig, um die Aufgaben, Ziele – und Grundsätze der Ver- und Entsorgung und Mini-
malanforderungen aus dem Sachplan ADT umzusetzen und den regionalen Auftrag 
zu erfüllen (Art. 8b Abs. 3 Bst. A BauG).  
Da die Flächen rund um die geplante Deponie mehrheitlich FFF sind, gab es keine 
Möglichkeiten, diese nicht zu beanspruchen. Die Planung ist jedoch so ausgelegt, 
dass ein haushälterischer und nachhaltiger Umgang mit den FFF möglich ist. Nach der 
Auffüllung und einer anschliessenden Rekultivierung der Deponie sollen sich die Bo-
denverhältnisse verbessern. Der grösste Teil der Deponiefläche erfüllt mit maximal 3-
4% Neigung die Qualitätskriterien der FFF, nicht so aber der östliche Teil mit einer 
Neigung über 18%. Im heutigen Zustand besteht am westlichen Rand des Perimeters 
eine stark geneigte Böschung, welche nicht als FFF gilt. Durch die Rekultivierung des 
Deponiekörpers können dort die Anforderungen für FFF erfüllt und demzufolge die 
Gesamtbilanz der FFF sogar leicht optimiert werden. FFF geht keine verlorenDie Re-
kultivierung muss und soll nach Abschluss der Deponienutzung rasch erfolgen. 
 

o Optimale Nutzung: Für die Nutzung von Kulturland wird eine hohe Nutzungsdichte 
gefordert (Art. 8a Abs. 2 Bst. b Baugesetz), respektive eine haushälterische Boden-
nutzung. Damit eine Deponie wirtschaftlich betrieben werden kann, muss sie jedoch 
auch ein gewisses Volumen aufweisen (im Falle Limpachmoos mind. 500’000m3). Das 
Büro georegio hat eine landschaftliche Beurteilung des Standortes durchgeführt mit 
dem Ziel, den Standort Limpachmoos hinsichtlich seiner landschaftlichen Qualität 
und Eignung zu überprüfen, eine Beurteilung zur landschaftsverträglichen Form und 
Gestaltung der Deponie durchzuführen sowie die Endgestaltung zu analysieren, wel-
che den Erhalt von FFF zulässt. Im entsprechenden Fachbericht von georegio (2022) 
werden verschiedene Varianten aufgeführt für die Platzierung und Ausrichtung der 
geplanten Deponie mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen (S. 6, fff). Dabei wurden 
Kriterien wie Geometrie, Volumen, Bewirtschaftung, Landschaft inkl. Fruchtfolgeflä-
chen begutachtet. Variation 1, 2 und 4 kommen aus unterschiedlichen Gründen nicht 
in Frage. Bei Variation 5 ist unklar, ob das angestrebte Minimalvolumen erreicht wer-
den kann. Folglich ist Variante 3 am geeignetsten (siehe Seite 11, Kapitel 9 Empfeh-
lungen). Der Deponiekörper soll schlussendlich sowohl als «Alluvialfläche» (Ebenen) 
als auch als «Uferzone» (Böschungen) in Erscheinung treten. Weitere einschrän-
kende Kriterien für den Perimeter der Deponie werden im Bericht auf Seite 2 Rah-
menbedingungen erläutert. Grundsätzlich ist der Deponiekörper eingespannt zwi-
schen Strassen und Wegen, den Gewässern und der Hochspannungsleitung im Nor-
den Durch das Angrenzen an die Kantonsstrasse im süd-westlichen Bereich der De-
ponie wird das Zerschneiden des Kulturlandes geringgehalten. Auf eine detailliert vo-
lumetrische Auswertung wird auf die Aktennotiz der Geotest AG Nr, 51.200006.1 
vom 15. November 2022 verwiesen. Die Variante 3 ist im bisher vorgesehenen Peri-
meter realisierbar. 
 
Hinsichtlich Erschliessung wird für «andere bodenverändernde Nutzungen aus-
serhalb der Bauzone» keine spezifische Vorgabe für die Erschliessung mit dem ÖV 
gemacht.  
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o Kompensationspflicht: Gemäss Art. 8b Abs. 4 des Baugesetzes kann von einer Kom-

pensation abgesehen werden, wenn die Beanspruchung für ein Materialabbau- oder 
ein Deponievorhaben für höchstens 30 Jahre erfolgt (Art. 8b Abs. 4 Bst. c). Diese Vor-
gabe muss auch in der Nutzungsplanung festgelegt werden. Bei der Realisierung der 
Deponie handelt es sich um die Umsetzung der Massnahmen aus dem regionalen 
Richtplan ADT, wobei der kantonale Auftrag zur Gewährleistung ausreichender De-
ponievolumina umgesetzt werden soll. Aufgrund der knappen regionalen Deponieka-
pazitäten können Betreiber und Fachstellen sicherstellen, dass die Deponie innerhalb 
von 30 Jahren geschlossen und mit der Rekultivierung begonnen werden kann. Dies 
ist auch im Koordinationsblatt 106.1 Limpachmoos entsprechend vermerkt.  

 
Verkehr: 

• Limpachmoos: Veloroute Nr. 361 «Belpbergroute»: Die lokale Velowanderroute «Belp-
bergroute» gehört zum Velowegnetz für Freizeit und ist durch die Realisierung der Deponie 
betroffen, weshalb sie umgelegt werden muss. Gemäss Art. 33h der SV ist das Tiefbauamt 
kantonale Fachstelle für Velowege. Für Bau, Planung und Unterhalt von kommunalen Velo-
wegen sind die Gemeinden zuständig (Art. 47 SG). Für die neue Linienführung ist gemäss Art. 
33g Abs. 2 SV die freie Befahrbarkeit sicherzustellen. In Zusammenarbeit mit dem kantonalen 
Tiefbauamt wird vorgeschlagen, die Route über Entenried umzulegen: 

 
Abbildung 7: blau= aktueller Verlauf der Veloroute "Belpberg" Nr. 361, rot= geplante Umlegung der Veloroute ge-
mäss Tiefbauamt Kanton Bern 

Für die Realisierung der Deponie und einer entsprechenden Überbauungsordnung ist es rele-
vant, die Zufahrt zur Deponie so zu planen, dass es keinen Interessenskonflikt mit der verleg-
ten Velolandroute, resp. den bestehenden Wanderwegen gibt. Weiter braucht es die Zustim-
mung der Standortgemeinde Uetendorf sowie der Wegeigentümer. Diese Abklärungen sind 
Angelegenheit des Unternehmens der Deponie.  
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Landschaftsbild (für jeden Standort) 
• Säget/Weid: Die vorgenommenen Änderungen haben keine Auswirkung auf das Landschafts-

bild. 
• Limpachmoos: Gemäss dem Bericht der georegio AG wird die geplante Deponie das Land-

schaftsbild beeinträchtigen. Jedoch soll der Körper so gestaltet werden, damit das Relief 
möglichst wenig tangiert wird und die Deponie natürlich in die Landschaft eingebettet wirkt. 
Mit einer Neigung von 4% wirkt der Deponiekörper, welcher eine leichte Neigung in Richtung 
Westen hat, nicht fremd in der Landschaft. Charakteristische Elemente wie Ebenen, Zungen 
und Hanglagen sollen übernommen werden (Abbildung 8). Das AGR (Abteilung Kantonspla-
nung) hat den Bericht gesichtet und als ausreichend deklariert. 

      
Abbildung 8: Links: Landschaft vorher, rechts: Landschaft inkl. Deponiekörper (georegio 2022) 

 
Geschützte / schützenswerte Lebensräume und Wald:  

• Limpachmoos: Im Einflussbereich des Standortes Limpachmoos und dessen näherer Umge-
bung bestehen mit Ausnahme des Limpachmoos und des Uferbereichs keine geschützten 
oder schützenswerten Lebensräume (Biotope) im Sinne von Art. 14 Abs. 3 und 4 NHV. Zudem 
sind auch keine Vorkommen von seltenen, gefährdeten oder geschützten Pflanzen oder Tie-
ren bekannt. Durch die Realisierung von jeder Standortvariante sind keine geschützten oder 
schützenswerten Biotope und keine Vorkommen von geschützten Pflanzen oder von Brut-
stätten geschützten Tiere betroffen. 

 
Raumplanung (für jeden Standort) 

• Säget/Weid: Die Korrektur der Zahlen hat keine Auswirkungen auf die Raumplanung.  
• Limpachmoos: Die Überführung des Standortes Limpachmoos in den Koordinationsstand 

Festsetzung erfolgt ohne Änderung des Deponieperimeters.  
• Die Eignung des Standortes als Deponie für Material Typ A wird im Bericht von georegio be-

stätigt.  
• Die Korrektur der Zahlen hat keine Auswirkungen auf die Raumplanung.   

 
Abbildung 9: Raumplanerische Sicherung, Ablaufplanung ZPP/UeO Sohlenabsenkung (Vigier, 2022) 
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7 Verfahren 

7.1 Kantonale Vorprüfung 

Das Amt für Gemeinden und Raumordnung prüft die Planung im Rahmen der Vorprüfung unter Einbezug wei-
terer Fachstellen auf ihre Rechtmässigkeit.  

7.2 Beschlussfassung und Genehmigung  

Im geringfügigen Verfahren stellt die Kommission KADERT einen Antrag an die Geschäftsleitung des ERT, damit 
diese die Unterlagen gemäss den Statuten des ERT, Art. 16 Abs. 5 lit. I, beschliesst. 

7.3 Kantonale Genehmigung 

Sofern alle im Vorprüfungsbericht mit Genehmigungsvorbehalt bezeichneten Korrekturen umgesetzt sind, prüft 
das Amt für Gemeinden und Raumordnung die eingereichten Unterlagen nochmals auf ihre Rechtmässigkeit 
und genehmigt diese.  












